
1935
nuar
ng
der
184)

gs-
neten
nicke
em
eh-

die
unter-

i gro-
rennt
ann-
und
tsteil
old-
eblatt
ten-

hutz-
sfer-

s-

dere

efugt

sig,
en,
Verordnung
zum Schutze von Landschaftsteilen des Düppeler Forsts

– einschließlich des Schloßparks Glienicke
und des Volksparks Kleinglienicke –

im Ortsteil Wannsee des Bezirks Zehlendorf von Berlin

Vom 26. Juni 1961*

Auf Grund der §§ 5 und 19 des Reichsnaturschutzgesetzes vom 26. Juni
(RGBl. I S. 821) in der Fassung des Dritten Änderungsgesetzes vom 20. Ja
1938 (RGBl. I S. 36) sowie auf Grund des § 1 der Durchführungsverordnu
zum Reichsnaturschutzgesetz vom 31. Oktober 1935 (RGBl. I S. 1275) in
Fassung der Ergänzungsverordnung vom 16. September 1938 (RGBl. I S. 1
wird verordnet:

§ 1

(1) Die in die Landschaftsschutzkarte beim Senator für Bau- und Wohnun
wesen als höherer Naturschutzbehörde mit hellgrüner Farbe eingezeich
Landschaftsteile des Düppeler Forsts – einschließlich des Schloßparks Glie
und des Volksparks Kleinglienicke – sowie die dazugehörigen Ufer mit ein
20 m breiten Schilf- bzw. Gewässerstreifen im Ortsteil Wannsee des Bezirks Z
lendorf von Berlin werden in dem Umfang, der sich aus der Eintragung in
Landschaftsschutzkarte ergibt, dem Schutz des Reichsnaturschutzgesetzes
stellt.

(2) Das vorstehend bezeichnete Landschaftsschutzgebiet besteht aus zwe
ßen Landschaftsteilen, die in sich geringfügig durch S-Bahn und Straßen get
werden. Den westlichen Landschaftsteil begrenzen im Osten der Ortsteil W
see und der Prinz-Friedrich-Leopold-Kanal, im Norden der Große Wannsee
die Havel, im Westen und Süden die Zonengrenze. Den östlichen Landschaf
begrenzen im Westen der Ortsteil Wannsee und der Prinz-Friedrich-Leop
Kanal, im Norden der Ortsteil Wannsee, die Potsdamer Chaussee, das Kle
und der Königsweg, im Osten das Gelände des Kleingartenvereins „Schlach
see-Süd“, im Süden die Zonengrenze und der Teltowkanal.

(3) Die Landschaftsschutzkarte ist bei der höheren und obersten Natursc
behörde – Senator für Bau- und Wohnungswesen – niedergelegt. Weitere Au
tigungen befinden sich bei

a) der Landesstelle für Naturschutz und Landschaftspflege in Berlin,
b) dem Bezirksamt Zehlendorf von Berlin, Abteilung Bau- und Wohnung

wesen, als unterer Naturschutzbehörde,
c) den Berliner Forsten, Landesforstamt.

§ 2

Im Landschaftsschutzgebiet ist verboten:
a) die Ruhe der Natur oder den Naturgenuß durch Lärm oder auf an

Weise zu stören,
b) Abfälle, Müll, Schutt und Abraum aller Art abzulegen,
c) an anderen als hierfür vorgesehenen Plätzen zu zelten oder unb

Feuer anzuzünden sowie innerhalb des Schilfgürtels zu baden,
d) wildwachsende Pflanzen oder Pflanzenteile (z. B. Schmuckrei

Fruchtstände von Schilf und Rohr) zu entnehmen oder zu beschädig

Datum: Verk. am 11. 7. 1961, GVBl. S. 873
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e) freilebende Tiere zu fangen oder zu töten, ihnen nachzustellen ode
ihrem Fang geeignete Vorrichtungen anzubringen,

f) Nester, Nistkästen, Eier, Larven oder Puppen, insbesondere von W
ameisen, fortzunehmen oder zu beschädigen,

g) Waldstücke kahl zu schlagen oder zu roden, Mutterboden zu vernich
oder zu überschütten und Bodenstreu zu beseitigen, soweit diese M
nahmen nicht forstbetrieblichen Zwecken dienen,

h) Teiche oder Tümpel trocken zu legen,
i) ohne Genehmigung der Grundstückseigentümer außerhalb der jew

hierfür freigegebenen Straßen, Wege und Gestelle mit durch Motork
angetriebenen Fahrzeugen, mit Fahrrädern und mit Gespannen zu fa
sowie zu reiten und Vieh zu treiben,

j) Kraftfahrzeuge außerhalb der dafür vorgesehenen Plätze zu parken
k) mit Wasserfahrzeugen oder vom Lande her in den Schilfgürtel einzud

gen,
l) Kleingärten, Wochenendsiedlungen und ähnliche Anlagen zu erricht

§ 3

Vorhaben im Landschaftsschutzgebiet, die zu einer Schädigung der Natu
einer Beeinträchtigung des Naturgenusses oder zu einer Verunstaltung
Landschaftsbildes führen können und nicht nach§ 2 verboten sind, bedürfen
der Ausnahmegenehmigung der höheren Naturschutzbehörde. Insbesond
die Genehmigung erforderlich für

a) das Errichten von Zäunen und Bauten aller Art sowie die Vornah
baulicher Veränderungen an den Außenseiten bestehender Baulich
ten, auch soweit solche Bauten oder Veränderungen einer bauaufs
lichen Erlaubnis (Baugenehmigung) nicht bedürfen,

b) Uferausbauten und die Anlage von Bootsstegen,
c) das Errichten von Freileitungen und das Verlegen von Kabeln aller A
d) das Errichten von Verkaufsständen aller Art, soweit diese fest mit d

Erdboden verbunden sind oder abends nicht weggeräumt werden,
e) das teilweise oder völlige Beseitigen von Hecken, Bäumen und Ge

zen sowie von Schilf-, Rohr- und Wasserpflanzen,
f) die Entnahme oder das Einbringen von Bodenbestandteilen oder

stige Veränderungen der Bodengestalt,
g) das Überziehen der Erdoberfläche mit Beton, Fliesen oder ande

festen Stoffen,
h) das ständige Verankern bzw. Befestigen von Schwimmkörpern u

Wasserfahrzeugen aller Art innerhalb des den Ufern vorgelager
20 m breiten Schilf- und Gewässerstreifens,

i) oberirdische Anlagen oder Teile oberirdischer Anlagen der Berlin
Wasserwerke,

j) das Anbringen von Bild- und Schrifttafeln, soweit sie sich nicht auf de
Landschaftsschutz, den Verkehr oder den forstwirtschaftlichen Betr
beziehen oder nicht nur wasserbehördliche Hinweise enthalten.

§ 4

Bei Inkrafttreten dieser Verordnung vorhandene Verunstaltungen sind
Anordnung der höheren Naturschutzbehörde zu beseitigen, wenn dies
Betroffenen zuzumuten und ohne größere Aufwendungen möglich ist.
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§ 5

Unberührt bleiben:
a) die garten-, land- und forstwirtschaftliche Nutzung sowie die rechtm

ßige Ausübung der Jagd und der Fischerei,
b) das Feueranmachen im Freien im Zusammenhang mit der garten-, l

oder forstwirtschaftlichen Nutzung,
c) die unerläßlichen Abwehrmaßnahmen gegen Naturschädlinge

lästige Insekten, die auf Grund wasserrechtlicher Vorschriften und w
serbehördlicher Anordnungen erforderlichen Unterhaltungs- und R
mungsarbeiten,

d) das Errichten von Zäunen und Baulichkeiten für forstwirtschaftlic
oder wasserwirtschaftliche Zwecke,

e) das Errichten von Anlagen der Berliner Wasserwerke zur Gewinnu
Fortleitung und Anreicherung des Grundwassers für eine ausreiche
Wasserversorgung Berlins, unbeschadet der Vorschriften des§ 3 Satz 2
Buchst. i,

f) das Recht der Landespostdirektion Berlin, auf dem Schäferberg
Wannsee die für eine Richtfunkstelle notwendigen Anlagen zu erricht

g) die notwendigen Unterhaltungsarbeiten an den Gewässern,
h) die notwendigen Instandsetzungsarbeiten der Teltowkanal A.G.

ihren Anlagen zur Aufrechterhaltung des Fahrgastschiffsverkehrs.

§ 6*

Ordnungswidrig im Sinne des § 21 Abs. 2 Nr. 4 des Reichsnaturschutzge
zes vom 26. Juni 1935 (RGBl. I S. 821) handelt, wer in dem in§ 1bezeichneten
Landschaftsschutzgebiet

a) eine nach § 2 verbotene Handlung vornimmt,
b) ohne in dem Besitz einer Ausnahmegenehmigung der höheren Na

schutzbehörde zu sein, ein Vorhaben nach der in§ 3 aufgezählten Art
ausführt,

die geeignet sind, die Natur zu schädigen, den Naturgenuß zu beeinträch
oder das Landschaftsbild zu verunstalten.

§ 6 a*

Wer die Zuwiderhandlung nach § 6 gewerbs- oder gewohnheitsmä
begeht, wird nach § 21 a des Reichsnaturschutzgesetzes bestraft.

§ 6 b*

Ist eine Ordnungswidrigkeit nach § 6 oder eine Straftat nach § 6 a began
worden, können

1. Gegenstände, auf die sich die Ordnungswidrigkeit oder Straftat bezi
und

2. Gegenstände, die zu ihrer Begehung oder Vorbereitung gebraucht wo
oder bestimmt gewesen sind,

eingezogen werden.

§ 6: Geänd. durch Art. LIX d. VO v. 4. 12. 1974, GVBl. S. 2785
§§ 6 a u. 6 b: Eingef. durch Art. LIX d. VO v. 4. 12. 1974, GVBl. S. 2785
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nd
§ 7*

(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung im Gesetz- u
Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

(2)

§ 7 Abs. 2: Aufhebungsvorschrift
4
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Auf Grund des § 26 des Bundesnaturschutzgesetzes vom 29. Juli 
2009 (BGBl. I S. 2542) und des § 18 des Berliner Naturschutzgeset-
zes in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2008 
(GVBl. S. 378) wird verordnet:

Artikel I
Die Verordnung zum Schutze von Landschaftsteilen des Düppeler 

Forsts – einschließlich des Schloßparks Glienicke und des Volks-
parks Kleinglienicke – im Ortsteil Wannsee des Bezirks Zehlendorf 
von Berlin vom 26. Juni 1961 (GVBl. S. 873), die durch Artikel LIX 
der Verordnung vom 4. Dezember 1974 (GVBl. S. 2785) geändert 
worden ist, tritt für den in der beigefügten Karte im Maßstab 1 : 4 000 
als weiße Fläche in grüner Umgebung dargestellten Bereich außer 
Kraft. Die Karte ist Bestandteil dieser Rechtsverordnung. 

Artikel II
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 16. März 2011

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung

Ingeborg J u n g e - R e y e r

Verordnung
zur Einschränkung des Schutzes von Landschaftsteilen des Düppeler Forsts 

– einschließlich des Schlossparks Glienicke und des Volksparks Kleinglienicke – 
im Ortsteil Wannsee des Bezirks Steglitz-Zehlendorf von Berlin

Vom 16. März 2011
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Karte
zu Artikel 1 der Verordnung zur Einschränkung des Schutzes von Landschaftsteilen des Düppeler Forsts – einschließlich des 
Schloßparks Glienicke und des Volksparks Kleinglienicke – im Ortsteil Wannsee des Bezirks Steglitz-Zehlendorf von Berlin
Kartenunterlage: Karte von Berlin 1:5 000 (vergrößert) Stand 2010

Ausschnitt aus der Luftbildkarte Stand 2009
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